KANTON
LUZERN

Kantonsrat

M 495

Motion Piazza Daniel und Mit. iiber eine nachhaltige Steuerung des Ausgaben-
wachstums im Kanton Luzern

eroffnet am 17. Juni 2025

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der nachsten Uberarbeitung des Finanzleitbil-
des dem Kantonsrat eine Koppelung des jahrlichen Ausgabenwachstums des Kantons Luzern
an die durchschnittliche Wachstumsrate der standigen Wohnbevdlkerung und des kantona-
len Bruttoinlandprodukts (BIP) Uber einen rollenden Zeitraum von vier Jahren zur Diskussion
und Beurteilung zu unterbreiten.

Diese Koppelung ist in geeigneter Form auszugestalten und als strategisches Steuerungsele-
ment im Uberarbeiteten Finanzleitbild darzustellen.

Begriindung:

Der Kanton Luzern verzeichnete in den letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung bei den

Steuereinnahmen von Privatpersonen sowie insbesondere auch von Unternehmen. Parallel
dazu stieg jedoch auch das Ausgabenvolumen im gleichen Rahmen an. Diese Entwicklung

birgt mittelfristig Risiken fiir die finanzielle Stabilitdt des Kantons, wenn sich die Konjunktur
oder die Einnahmesituation des Kantons abschwéachen. Dies gilt insbesondere fiir den Fall,

dass sich die Einnahmesituation abrupt verschlechtern sollte.

Ein strukturierter, indikatorengestiitzter Mechanismus zur Begrenzung des Ausgabenwachs-
tums tragt wesentlich dazu bei, den Haushalt mittelfristig zu stabilisieren, den Anstieg der
Staatsquote zu dampfen und damit eine langfristige Generationengerechtigkeit sicherzustel-
len.

Ein rollierender Zeitraum von vier Jahren (AFP-Planperiode) verhindert kurzfristige Aus-
schlage und schafft Plan- und Steuerbarkeit. Die vorgeschlagene Regel berticksichtigt sowohl
demografische als auch wirtschaftliche Dynamik. Damit bleiben gezielte und wichtige Ausga-
ben maglich und auch der Investitionsspielraum bleibt durchgehend erhalten, und dies stets
im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Leistungsfahigkeit.

Die Regierung wird eingeladen, das Anliegen in geeigneter Form entsprechend auszugestal-
ten und im Rahmen der nichsten Uberarbeitung des Finanzleitbilds aufzunehmen.

Piazza Daniel
Gerber Fritz, Bartschi Andreas, Bucher Markus, Roos Guido, Gasser Daniel, Kurmann Michael,

Schnider-Schnider Gabriela, Rittimann Bernadette, Frey-Ruckli Melissa, Albrecht Michéle,
Jost-Schmidiger Manuela, Oehen Thomas, Broch Roland
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M 495

Motion Piazza Daniel und Mit. über eine nachhaltige Steuerung des Ausgabenwachstums im Kanton Luzern   

eröffnet am 17. Juni 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der nächsten Überarbeitung des Finanzleitbildes dem Kantonsrat eine Koppelung des jährlichen Ausgabenwachstums des Kantons Luzern an die durchschnittliche Wachstumsrate der ständigen Wohnbevölkerung und des kantonalen Bruttoinlandprodukts (BIP) über einen rollenden Zeitraum von vier Jahren zur Diskussion und Beurteilung zu unterbreiten.  



Diese Koppelung ist in geeigneter Form auszugestalten und als strategisches Steuerungselement im überarbeiteten Finanzleitbild darzustellen.



Begründung:

Der Kanton Luzern verzeichnete in den letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen von Privatpersonen sowie insbesondere auch von Unternehmen. Parallel dazu stieg jedoch auch das Ausgabenvolumen im gleichen Rahmen an. Diese Entwicklung birgt mittelfristig Risiken für die finanzielle Stabilität des Kantons, wenn sich die Konjunktur oder die Einnahmesituation des Kantons abschwächen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich die Einnahmesituation abrupt verschlechtern sollte.



Ein strukturierter, indikatorengestützter Mechanismus zur Begrenzung des Ausgabenwachstums trägt wesentlich dazu bei, den Haushalt mittelfristig zu stabilisieren, den Anstieg der Staatsquote zu dämpfen und damit eine langfristige Generationengerechtigkeit sicherzustellen.



Ein rollierender Zeitraum von vier Jahren (AFP-Planperiode) verhindert kurzfristige Ausschläge und schafft Plan- und Steuerbarkeit. Die vorgeschlagene Regel berücksichtigt sowohl demografische als auch wirtschaftliche Dynamik. Damit bleiben gezielte und wichtige Ausgaben möglich und auch der Investitionsspielraum bleibt durchgehend erhalten, und dies stets im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.



Die Regierung wird eingeladen, das Anliegen in geeigneter Form entsprechend auszugestalten und im Rahmen der nächsten Überarbeitung des Finanzleitbilds aufzunehmen.



Piazza Daniel



Gerber Fritz, Bärtschi Andreas, Bucher Markus, Roos Guido, Gasser Daniel, Kurmann Michael, Schnider-Schnider Gabriela, Rüttimann Bernadette, Frey-Ruckli Melissa, Albrecht Michèle, Jost-Schmidiger Manuela, Oehen Thomas, Broch Roland

[bookmark: _GoBack]

23.06.2025, 12:57:30, 23.06.2025, 



		2001KR.2025-0286 / M-495

		Seite 2 von 2



		[bookmark: FusszeileFolgeseiten]

		







image1.emf



image2.png

Zertifikat







